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Veranlassung 

Die europäische abfallwirtschaftliche Hierarchie ist gut 16 Jahre alt. Zwischenzeitlich hat sich 

sehr viel verändert, technisch, regulativ und auch gesellschaftlich. Und, um die Klimaschutz-

ziele einhalten zu können, wird sich bis 2050 noch weiteres grundsätzlich ändern müssen. 

Gleichzeitig müssen Wege gefunden werden, den Industriestandort Europa zu erhalten und 

attraktiver zu gestalten. Für die Kohlenstoff-Ökonomie kann die Abfallwirtschaft hier einen 

wichtigen Beitrag leisten. Um diesen Aspekt verständlich zu machen, fokussieren wir uns auf 

die wichtigsten Kohlenstoff-Lieferanten in der Abfallwirtschaft: Kunststoffe und Biomasse. 

Wir wollen zeigen, dass die Abfallwirtschaft ein wichtiger Standortfaktor werden kann, wenn 

dies erkannt und regulatorisch unterstützt wird. Gegenwärtig ist die Abfallwirtschaft für 
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Unternehmen und Kommunen ein Standort- und Kostenproblem, weil sie ein großer Büro-

kratie- und Prozesskosten-Verursacher für alle Beteiligten geworden ist. Es muss daher 

gleichzeitig gelingen, Bürokratie (Prozessaufwand) abzubauen, ohne die begründeten 

Schutzziele zu gefährden. Schließlich hat die globale Entwicklung der Zunahme der Erdbevöl-

kerung innerhalb der letzten 50 Jahre (von 4 Mrd. auf heute über 8 Mrd. Menschen) dazu 

geführt, dass die Menschheit derzeit sechs der neun Planetaren Grenzen überschreitet – drei 

davon so weit, dass der Hochrisikobereich erreicht wurde (Klimawandel, Veränderung der 

biogeochemischen Kreisläufe und Veränderung in der Integrität der Biosphäre). Die anderen 

drei sind Überladung mit neuartigen Stoffen (wie Mikroplastik, endokrine Disruptoren und 

synthetische organische Schadstoffe), die Veränderung von Süßwassersystemen und die Än-

derung der Landnutzung [1,2]. Aus all diesen Gründen ist eine Diskussion über die richtigen 

Prioritäten unseres Handelns notwendig. Hierzu möchte die EU-Denkfabrik der DGAW einen 

Beitrag leisten und präsentiert im Folgenden zehn Vorschläge:  

 

1 Vermeidung 

Sehr viele EU-Regelungen (beschlossene und geplante) sollen dem Ziel der Abfallvermeidung 

dienen. Diese Regelungen, allen voran die Öko-Design-Verordnung, eine im Grundsatz rich-

tige Idee, die aber regulatorisch zu einem überaus komplexen und kleinteiligen Regime ge-

worden ist, werden die Wirtschaft, Verbraucher und die Politik stark fordern. Ob dieses Re-

gime am Ende relevante Beiträge zur Abfallvermeidung liefern wird, bleibt abzuwarten. 

 

Abfallvermeidung kann u.E. nicht zu 'Zero Waste' im Sinne von „kein Abfall“, führen. Dage-

gen sprechen technische, ökologische und wirtschaftliche Gründe [3,4]. Diese 'Zero Waste'-

Zielhierarchie ist zudem politisch gefährlich, weil sie suggeriert, dass man eigentlich keine 

Anlagen und Techniken benötigte, um Abfälle zu entsorgen. Gerade in Entwicklungs- und 

Schwellenländern und Teilen der EU ist es angesichts des gigantischen Müll-Problems wich-

tig, dass neben gesicherten Deponien auch Anlagen zur Verwertung errichtet und betrieben 

werden. 

 

Abfallvermeidung ist ein wichtiges und zu Recht prioritäres Aufgabenfeld und soll hier nicht 

in Frage gestellt werden. Allerdings muss die Aufgabe in den richtigen Rahmen gestellt wer-

den. Abfallvermeidung – rethink, reduce, remanufacture, repair, reuse, repurpose, refurbish 

– ist eigentlich, wenn man die obigen 'rs' von den Verantwortlichkeiten her betrachtet, eine 

Aufgabe, die außerhalb des Abfallsektors angesiedelt ist (siehe auch oben [3,4]). Es geht, 

wenn man das Thema an der Wurzel adressieren will, um unsere heutigen Produkte und 

Konsummuster, letztlich um eine Verringerung des Primär-Ressourcendurchsatzes. Erreicht 

werden kann dies durch eine höhere Ressourceneffizienz oder durch einen reduzierten Ver-

brauch von Ressourcen bei gleicher 'Leistung'. Das 'Ob' bzw. die Notwendigkeit dieser 
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Zielsetzung wird in der Wissenschaft breit bejaht, das instrumentelle 'Wie' ist schwierig. 

Auch deshalb, weil es im Kern um eine Verhaltensmodifikation und Lebensstile des einzelnen 

Menschen geht. Daher endet auch ein aktuelles Suffizienz-Gutachten des deutschen Sach-

verständigenrates für Umweltfragen (SRU) nicht mit Regulierungsvorschlägen, sondern mit 

einer Einladung zur Diskussion [5]. Auch in der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie der 

Bundesregierung (NKWS [6]) wird das Thema Ressourcenverbrauch adressiert und mit kon-

kreten quantitativen Zielen unterlegt, aber regulatorisch nicht spezifiziert und als Quer-

schnittsaufgabe über alle Bereiche und Ressorts ins Unverbindliche positioniert.  

 

Da Abfallvermeidung u.E. nicht primär regulatorisch in der Abfallwirtschaft adressiert wer-

den kann, machen wir in diesem Papier auch diesbezüglichen keine detaillierten Vorschläge.  

Bezogen auf das Thema Kohlenstoff-Ökonomie könnte allenfalls eine Reduzierung des Res-

sourcenverbrauchs z.B. auch durch eine Obergrenze der Kunststoffproduktion erreicht wer-

den. Eine regulatorische Schwierigkeit für diese Zielsetzung liegt in den Grundlagen unserer 

Wirtschaftspolitik, die im internationalen Wettbewerb steht. Es macht keinen Sinn, dass 

Thema Reduzierung des Ressourcenverbrauchs national anzugehen. Nur eine internationale 

Verständigung verhindert eine einseitige Benachteiligung einer Volkswirtschaft.  

 

Wir schlagen daher vor, die laufenden bzw. auf 2025 perspektivisch verschobenen Verhand-

lungen zu einem globalen Kunststoff-Abkommen (UN plastic treaty [7]) zu nutzen, bei denen 

die Möglichkeit besteht, dass sich die Staatengemeinschaft auf eine Obergrenze der Kunst-

stoff-Produktion verständigt („restriction of plastic production“).  

 

2 Beendigung der Deponierung von Siedlungsabfällen 

Nach wie vor hat die EU kein finales Datum festgelegt, ab wann die Deponierung von unbe-

handelten Siedlungsabfällen (Hausmüll, Gewerbeabfall u.a.) vollständig einzustellen ist. Die 

DGAW plädiert seit langem dafür, die Deponierung von unbehandelten Siedlungsabfällen 

spätestens ab 2035 vollständig zu beenden. Die rechtlich für jeden einzelnen Mitgliedsstaat 

ab 2035 festgelegte Begrenzung auf maximal 10 % des Siedlungsabfalls [8] ist nicht ausrei-

chend. Und die Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre für jene Mitgliedsstaaten, die 

2013 mehr als 60 % ihres Siedlungsabfallaufkommens deponiert haben (betrifft Polen, Un-

garn, Estland, Slowakei und Griechenland [9]), ist völlig inakzeptabel.  

 

Das Deponierungsverbot ist für Abfälle mit hohem Kohlenstoffgehalt wie Siedlungsabfälle 

auszusprechen, um den Kohlenstoffkreislauf besser zu schließen. Für nicht verwertbare 

inerte oder gefährliche Abfälle (Asbest beispielsweise) wird es in der EU weiter einen Bedarf 

an Deponieraum geben. Dies ist in der Diskussion zur Beendigung der Deponierung zu be-

rücksichtigen.  
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Die hohe Priorität des Beendens der Deponierung begründet sich auch mit Glaubwürdig-

keitsfragen: Die Deponierung von unbehandelten Siedlungsabfällen gehört zu den größten 

Klimasünden der Welt. Allein in der EU könnten mindestens 120 Mio. Tonnen an Treibhaus-

gasemissionen eingespart werden [10].  

 

Die notwendigen Einsparungen von Treibhausgasemissionen stellen viele Industrien vor 

existenzielle Probleme. In der Querbetrachtung innerhalb Europas wäre es daher nicht mehr 

vermittelbar, dass große Mengen an Siedungsabfällen allein in Süd- und Osteuropa weiterhin 

'verkippt' werden und diese 'low-hanging fruit' nicht gepflückt wird.  

 

Es stellt aber auch keine Lösung dar, wenn in Europa weniger deponiert und dafür mehr in 

Staaten exportiert würde, in denen der OECD-Beschluss über die Kontrolle der grenzüber-

schreitenden Verbringung von für Verwertungsverfahren bestimmten Abfällen nicht gilt [11]. 

Die Beendigung der Deponierung ist daher auch mit einem Verbot des Exports von kohlen-

stoffhaltigen Abfällen zu verbinden. Die EU hat dies mit Wirkung zum 21. Mai 2027 für nicht 

gefährliche Abfälle (Siedlungsabfall, Sortierfraktionen, gemischte Kunststoffabfälle), die zur 

Verwertung bestimmt sind, bereits zum 21. November 2026 beschlossen [12]. Aktuell neh-

men die Exporte von Plastikabfällen der EU in Nicht-OECD-Staaten sogar wieder zu [13]. Man 

wird also sehen, ob es auf der Zielgeraden politische Aufweichungen geben wird. Deutsch-

land ist beim Export übrigens eher im Mittelfeld der EU. Dies sieht anders aus, wenn man die 

Exporte über die Niederlande oder die osteuropäischen Länder mit einbezieht. 

 

Regulatorisch schlägt die DGAW daher vor, dass die EU-Kommission eine knappe, aber klare 

Ergänzung der Deponie-Richtlinie vorlegt, wonach die Ablagerung von kohlenstoffhaltigen 

Abfällen ab 2035 in allen Mitgliedsstaaten einzustellen ist. 

 

3 Rohstoffversorgung klimaneutral sicherstellen 

Die DGAW sieht die Notwendigkeit, durch Abfallwirtschaft einerseits einen wichtigen Beitrag 

für die Rohstoffversorgung sicher zu stellen, um den Einsatz von Primärrohstoffen zu redu-

zieren und andererseits, dies auch klimaneutral zu erreichen. Mit dieser Zielsetzung könnte 

die EU für ihre Industrie wichtige Standortvorteile entwickeln. Recycling ist also ein Mittel 

zum Zweck und kein Selbstzweck. 
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Im Bereich der Kunststoffe ist die Vielfalt an Zielen bzw. Quoten kritisch zu sehen1. Es wird 

zudem diskutiert, weitere Ziele und Quoten wie zusätzliche polymerspezifische Regelungen 

einzuführen [6]. Hiermit soll das werkstoffliche Kunststoffrecycling gestützt werden. Der bü-

rokratische Aufwand für die Quotenerfüllung ist schon heute enorm, eine Steigerung ist 

nicht mehr zu vermitteln. Prioritär wäre es, die Anstrengungen auf das Erreichen weniger 

Quoten zu fokussieren, in denen Rezyklate wirklich neue Kunststoffe ('virgin plastic') erset-

zen und so entscheidend zur Rohstoffversorgung beitragen (Substitution). Für derartige Sub-

stitutionsquoten ist es erforderlich, nicht nur die Quotenhöhe, sondern auch die Daten-

grundlage und Berechnungsmethode für die Quotenerfüllung genau festzulegen und wissen-

schaftlich zu unterlegen [14].  

 

Substitutionsquoten sind nur erreichbar, wenn das Recycling (werkstofflich) so erfolgt, dass 

Rezyklate qualitativ der Neuware (virgin plastic) entsprechen. Hierfür ist es vorteilhaft, wenn 

schon bei der Erfassung möglichst sortenreine Fraktionen gesammelt werden (z.B. durch 

Pfandsysteme). Historisch gewachsene Ziele oder Quoten, die beispielsweise den Anteil ge-

trennt gesammelter Abfälle erfassen oder Zuführungsquoten ins Recycling festlegen, sind 

nicht wirklich relevant, täuschen Recycling vor und könnten parallel zur Einführung von Sub-

stitutionsquoten heruntergestuft oder sogar im Rahmen einer Entbürokratisierung gänzlich 

aufgehoben werden [15,16,17]. Zuletzt hat sich die Akademie der Kreislaufwirtschaft der 

DGAW mit der Thematik wissenschaftlich beschäftigt [18].  

 

4 Kohlenstoffversorgung der chemischen Industrie 

Noch zielführender und schlanker wäre es, sich auf die Umsetzung einer einzigen 

Substitutionsquote zu fokussieren. Dies könnte durch die Umwandlung der bisher 

unverbindlichen Zielvorgabe einer 20 %igen Defossilisierung der chemischen Industrie bis 

2030 [19,20] zu einer verbindlichen Substitutions- bzw. Defossilisierungsquote erreicht 

werden. Da sich die Industrie auf diese Quote bereits vorbereitet, wäre diese politische 

Entscheidung nur konsequent und verhältnismäßig. Und wenn im Rahmen eines 

Gesamtpakets der Wegfall anderer, irrelevanter Quoten (s.o.) – auch zusätzlicher nationaler 

Quoten, die von EU-Quoten abweichen – erfolgt, sicher auch zustimmungsfähig.  

 

Diese Defossilisierungsquote könnte nach 2030 weiter steigen und 2050 zu einem weitge-

henden Ersatz des fossilen Kohlenstoffs führen.  

 

 
1 In diesem Papier verwenden wir für Kunststoffe den Recycling-Begriff, der die stoffliche Nutzung von der 

energetischen Nutzung unterscheidet. Die stoffliche Nutzung kann entweder werkstofflich (synonym mecha-

nisch) oder rohstofflich (synonym chemisch) erfolgen.  
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Die Defossilisierung der Rohstoffbasis der chemischen Industrie kann durch Biomasse, Recyc-

ling von Kohlenstoffträgern und CCU (carbon capture and utilisation) erreicht werden. Es 

sollte keine Einengung oder Priorisierung auf eine der drei Möglichkeiten zur Defossilisierung 

vorgenommen werden. Insbesondere die Priorisierung des 'Stromwegs' (grüner Wasserstoff, 

CCU) führt zu Engpässen (grüner Wasserstoff) und teureren Szenarien, wie eine vom Bun-

deswirtschaftsministerium geförderte Studie von VCI & VDI zeigt [21]. Nach unserem Ver-

ständnis wird die Wirtschaft sich die Wege suchen, die kostengünstig zum Erreichen der De-

fossilisierungsquote beitragen. Gleichzeitig wird die Politik und Wirtschaft darauf achten 

müssen, dass es keine einseitigen Festlegungen und neue Abhängigkeiten geben wird. Hierzu 

gehört auch die Nutzung des Potenzials, welches die jeweiligen Länder als Industrie-Standort 

zu bieten haben [22].  

 

Die Defossilisierung sollte in den Emissionshandel einbezogen werden, was zugleich einen 

wirtschaftlichen Anreiz zur Quotenerfüllung auslösen könnte. Parallel dazu sollte die Subven-

tionierung der fossilen Rohstoffbasis der chemischen Industrie sukzessive abgebaut und die 

hierdurch eingenommenen Mittel zur finanziellen Unterstützung der Defossilisierung einge-

setzt werden. 

 

Deutschland bzw. die EU ist von der Rohstoffseite (erneuerbare Energie/grüner Wasserstoff) 

her betrachtet für die chemische Industrie kein günstiger Standort. Daher wird u.E. eine 

Defossilisierungsquote, wenn sie zu sehr auf den Strompfad setzt, zu Standortverschie-

bungen führen.  

 

Die Abfallwirtschaft kann dem entgegen über die Bereitstellung von Kohlenstoff einen Bei-

trag für die Standortsicherung leisten. Allerdings muss hierfür die vorhandene Infrastruktur 

ausgebaut werden, was wiederum einen klaren und verlässlichen rechtlichen und wirtschaft-

lichen Rahmen erfordert.  

 

Wir empfehlen daher regulatorisch die Einführung einer verbindlichen Defossilisierungs-

quote für die gesamte chemische Industrie zur Kohlenstoffversorgung. Parallel dazu empfeh-

len wir eine Diskussion in der Abfallwirtschaft, welche Ziele und vorhandene Quoten vor die-

sem Hintergrund entfallen könnten. 

 

5 Gleichwertigkeit der Recycling-Technologien 

Die Defossilisierung der chemischen Industrie setzt die Etablierung permanenter Kohlen-

stoffkreisläufe voraus. Hierzu wird das werkstoffliche Recycling einen Beitrag leisten (s.o.: 

aber nur wenn Substitution erfolgt: Rezyklate ersetzen 'virgin plastic'). Einen weiteren Bei-

trag kann das rohstoffliche bzw. chemische Recycling erbringen, als Ergänzung zum 
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werkstofflichen Recycling. Das werkstoffliche und das chemische Recycling sollten daher als 

gleichwertig angesehen werden, weil letztlich die technische Verfügbarkeit, die Kosten, der 

Markt und die Qualität der erzeugten Produkte/Rezyklate über die Leistung des jeweiligen 

Verfahrens entscheiden werden. (Ein weiterer Versuch einer Priorisierung des werkstoffli-

chen Recyclings wird nach Einschätzung der DGAW wie in der Vergangenheit in der Praxis 

nur zusätzlich Aufwand verursachen und faktisch scheitern, so dass hierfür keine Energie und 

keine Zeit mehr verschwendet werden sollte.)  

 

Im Restabfall befinden sich rund 50% Kohlenstoff biogenen Ursprungs. Durch die Getrennt-

erfassung mit einer anschließenden Vergärung und Kompostierung wird neben der energeti-

schen Nutzung die stoffliche Nutzung als Kompost möglich. Durch die Verwendung der Bio-

masse als Kompost werden mineralische Dünger substituiert, was einerseits CO2 – Emissio-

nen an anderer Stelle reduziert und andererseits die CO2 – Emissionen insgesamt verzögert 

und ein sehr effektiver Weg des Kohlenstoffkreislaufes ist [23]. 

 

Die energetische Abfallverwertung (Waste-to-Energy, WtE) ist, wenn sie CO2 aus dem Abgas 

herausfiltert und chemisch nutzt (CCU), zu den chemischen Recyclingverfahren zu zählen 

und als gleichwertiges Recycling-Verfahren anzuerkennen, da fossiler bzw. primärer Kohlen-

stoff substituiert wird. Da etwas über 50 % des CO2 aus WtE-Anlagen biogenen Ursprungs 

sind, würde WtE dann sogar zu jenen Kohlenstoffrecycling-Techniken zählen, die – klimabe-

zogen – negative Emissionen zur Verfügung stellen. Zudem ist die Abfallverbrennung die ein-

zige Technologie, die das Recycling durch die energetische Verwertung von nicht Recycelba-

rem überhaupt erst ermöglicht und zudem noch eine Schadstoffsenke darstellt, die die Bio-

sphäre vor Schadstoffen bewahrt.  

 

Diese Gleichstellung wird regulatorisch nicht einfach umzusetzen sein, weil hier viele unter-

schiedliche Interessen und auch Einstellungen berührt werden. Die Gleichstellung aller drei 

Recycling-Verfahren ist aber die konsequente Umsetzung einer technologieoffenen Regulie-

rung und Transformation. Perspektivisch wird sich, wie ausgeführt, der Wettbewerb der 

technischen Optionen an den Kosten und der Leistungsfähigkeit der Verfahren entscheiden. 

Es ist zu diskutieren, ob man für alle drei Verfahren einen gleichen Standard vorschreibt, um 

Planungsgrundlagen und Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Eine Möglichkeit wäre es – in 

Anlehnung an die Taxonomie-Verordnung [18] – jene Verfahren, die mindestens 50 % des 

Kohlenstoffs des Abfalls für die Defossilisierung der chemischen Industrie zur Verfügung stel-

len, als „gute“ Anlagen einzustufen.  

 

Wer die ökologischen Schutzziele ernsthaft umsetzen will, sollte für alle Recyclingverfahren 

den gleich hohen Emissionsschutz-Standard fordern, wie er heute bereits für WtE-Anlagen 

gilt. Denn Anlagen zum mechanischen Recycling können relevante Quellen für Emissionen 

toxischer Stoffe und Mikroplastik darstellen [19,20]. Insbesondere die hohen Mikroplastik-
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Emissionen (Luft und Abwasser) von Kunststoffrecyclinganlagen [21,22,23,24] sind gegen-

über dem heutigen Stand deutlich zu reduzieren. 

 

6 Kein 'toxisches' Recycling 

Für Lebensmittelverpackungen aus Kunststoffen (Food Contact Material, FCM) ist in der EU 

seit kurzem Rechtslage, dass Rezyklate nur noch aus geschlossenen, überwachten Produkt-

kreisläufen verwendet werden dürfen [25]. Rezyklate aus einer vermischten Abfallsammlung 

beim Verbraucher (grüner Punkt beispielsweise) sind danach für FCM nicht mehr zulässig2. 

Für andere kontaktempfindliche ('contact sensitive') Produkte (Kinderspielsachen, Küchenu-

tensilien, Textilien und Indoor-Artikel) müsste u.E. ebenfalls sichergestellt sein, dass Rezy-

klate „frei von Schadstoffen“ sind3.  

 

Die DGAW schlägt daher für kontaktempfindliche Produkte ein Moratorium der Verwendung 

von Rezyklaten aus undefinierter Herkunft vor. Zudem sollten für Rezyklate und auch Pro-

dukte aus Rezyklaten die gleichen Schadstoff-Grenzwerte gelten, die auch für Neumateria-

lien ('virgin plastic') einzuhalten sind. Regulatorisch würde dies bedeuten, dass die genannte 

EU-Regelung für FCM auf weitere kontaktempfindliche Produkte ausgedehnt wird. 

 

7 Transparenz der Rezepturen 

Das vorgeschlagene Moratorium für den Rezyklateinsatz in kontaktempfindlichen Bereichen 

ist nicht mehr erforderlich, wenn der in der EU bereits im Grundsatz beschlossene digitale 

Produktpass eingeführt ist. Er sollte so ausgestaltet werden, dass für die verwendeten Kunst-

stoffe sowohl die Polymer- als auch die Additiv-Zusammensetzung in ihren Rahmenrezeptu-

ren offengelegt sind.  

 

Die EU-Kommission ist daher aufzufordern, den digitalen Produktpass für Kunststoffe be-

schleunigt einzuführen. Hierbei sind bereits vorhandene Deklarations- und Informations-

pflichten zusammen zu führen, damit bürokratische Doppelarbeit für die Unternehmen ent-

fällt. 

 

 
2 Tabelle 1, Technologie Nr. 2, Spalte 5: „… wobei die Sammlung beim Verbraucher ausgeschlossen ist.“ 
3 „frei von Schadstoffen“: Gemeint sind insbesondere SVHC-Stoffe oder POP-Stoffe oberhalb der normierten 

Konzentrationen. Das Einbringen von Rezyklaten in Erzeugnisse gilt unter REACH als „Verwendung“. Enthalten 

Rezyklate SVHC-Stoffe nach Anhang XIV REACH, müssten stoffrechtliche Zulassungen vorliegen. Oberhalb von 

0,1 % gelten umfangreiche Mitteilungspflichten. 



 

 

DGAW 18.09.2025    9 

8 Kunststoffprodukte, die bestimmungsgemäß in die Umwelt gelangen, 

müssen dort auch vollständig abbaubar sein 

Für bestimmte Produkte, die aufgrund ihrer Verwendung in die Umwelt gelangen (beispiels-

weise mit Kunststoffen umhüllte Langzeitdünger oder Mikroplastik in Kosmetika, Reinigungs-

mitteln, Schuhsohlen etc.) ist es in der EU bereits jetzt Rechtslage, dass diese Produkte zu-

künftig nur zulässig sind, sofern die enthaltenen Kunststoffe definiert biologisch abbaubar 

sind. Verboten sind nicht abbaubare, 'ewige' Kunststoffe. Für den Nachweis der Abbaubar-

keit hat die EU sehr detaillierte Anforderungen festgelegt. Diese Regelung sollte nach Auffas-

sung der DGAW für vergleichbare Produkte, die ebenfalls (anteilig) bestimmungsgemäß in 

die Umwelt gelangen (z.B. Mulchfolien, Fischernetze/Angelschnüre etc., Reinigungstextilien, 

Zigarettenkippen, Mikroplastik in Anstrichen/Farben etc.) und bei denen die Abfallwirtschaft 

daher keinen Lösungsbeitrag leisten kann, ebenfalls zur Anwendung kommen.  

 

Der Eintrag an Makro- und insbesondere Mikroplastik in die Umwelt ist irreversibel, d.h. er 

kann nicht rückgängig gemacht werden. Und die Emissionen sind nicht gestoppt, sie gehen 

weiter. Mikroplastik aus den sprichwörtlich ewigen Kunststoffen werden Jahrhunderte im 

Meer oder im Boden überdauern. Die Wissenschaft kann heute nicht abschließend sagen, 

welche Risiken sich hierdurch ergeben werden. Verschiedene Studien zeigen, dass sich 

Mikroplastik in menschlichen Organen, Geweben und auch Körperflüssigkeiten nachweisen 

lassen. Es gibt erste Arbeiten, die Gesundheitsrisiken für den Menschen aufzeigen. Auch die 

ökologischen Folgen und Risiken von Mikroplastik sind möglicherweise ein unterschätztes 

globales Problem (siehe [1]). Daher ist es notwendig, die vorhandenen EU-Regelungen, die 

für Mikroplastik in definierten Produkten gelten, auf alle Mikroplastikquellen zu erweitern. 

Es ist darüber hinaus zu prüfen, ob auch bestimmte Verpackungen in dieses neue Regime 

übernommen werden können, denn Verpackungen bilden mit Abstand die wichtigste 

Produktgruppe, die für das 'marine litter' verantwortlich ist. 

 

Sofern die Defossilisierung der Kunststoffindustrie über einen verstärkten Biomasseeinsatz 

erfolgen wird (s.o.), könnte sich synergistisch die Chance ergeben, mehr abbaubare Kunst-

stoffe aus dem Rohstoff Biomasse herzustellen.  

 

Regulatorisch könnte die Erweiterung der Abbaubarkeitsanforderung auf EU-Ebene nach Ein-

schätzung der DGAW von der Kommission über REACH per Delegiertem Rechtsakt erfolgen.

 

9 Die Systeme der erweiterten Produktverantwortung individualisieren  

Das System der erweiterten Produktverantwortung hat beispielsweise in Deutschland zur 

Etablierung einer ganzen Reihe von Organisationen geführt, die das Management der zu Ab-

fall gewordenen Produkte im Auftrag der Hersteller übernehmen. Für die Systeme und Ziele, 
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die weiterhin als prioritär angesehen werden, sollten die Verantwortlichkeiten nachjustiert 

werden. Nicht das System als Ganzes, sondern jedes einzelne Unternehmen sollte für das Er-

reichen der Ziele verantwortlich sein. So sind konkrete Substitutionsquoten zwar herausfor-

dernd, würden aber mehr zum Klimaschutz und zur Kohlenstoffversorgung beitragen als all-

gemeine Kreislaufziele. Substitutionsquoten sind beispielsweise in der EU-Batterieverord-

nung [26] oder in der geplanten EU-Verpackungsverordnung [27] enthalten und von jedem 

einzelnen Unternehmen einzuhalten. So sollte eine Substitutionsquote für fossile Rohstoffe 

nicht vom jeweiligen einzelnen Mitgliedsstaat oder von der chemischen Industrie als Ganzes 

eingehalten werden, sondern jedes einzelne Unternehmen sollte hierfür verantwortlich sein. 

Diese Individualisierung von Substitutionsquoten wird aber bei den Beteiligten nur Zustim-

mung finden, wenn zugleich Ausgleichsmechanismen zwischen den Unternehmen vorgese-

hen werden. 

 

10 Ein 'Kohlenstoffstoff-Paket' für 2030 

Auf europäischer Ebene ist die Abfallwirtschaft in eine regulatorisch kritische Situation gera-

ten. Eine Ursache hierfür ist die programmatische Priorisierung des werkstofflichen Recyc-

lings und der Versuch, von dieser Technik mehr zu verlangen, als sie leisten kann. Eine wei-

tere Ursache ist die Fokussierung auf den 'Stromweg' beim Klimaschutz. Eine Öffnung für an-

dere Optionen und der Schließung von Kohlenstoffkreisläufen der Kunststoff- bzw. chemi-

schen Industrie würde helfen, Komplexität und Kosten deutlich zu reduzieren. 

 

Auch wenn es bisher schwierig war, bereits verabschiedete oder etablierte Regelungen wie-

der aufzuheben, würde es schon bei der Umsetzung der Ökodesign-Verordnung beispiels-

weise helfen, wenn die EU-Kommission klug priorisierte. Von weiteren Rechtsetzungen auf 

nationaler oder auf EU-Ebene (beispielsweise polymerspezifisch Recyclingziele) sollte Ab-

stand genommen werden.  

 

Schon heute ist das in Brüssel für die Abfallwirtschaft Beschlossene nach Einschätzung der 

DGAW und vieler Fachverbände nicht mehr vollständig umsetzbar, geschweige denn zu kon-

trollieren. Und es sind noch sehr viel mehr Regulierungen angekündigt. Daher gehört zur Pri-

oritätendiskussion auch eine Fokussierung auf wenige, wichtige und schlank umsetzbare Re-

gelungen, wie beispielsweise die oben skizzierte Substitutions- bzw. Defossilisierungsquote 

für die chemische Industrie. 

 

Daher empfehlen wir für die kommende Legislatur in der EU, ein Kohlenstoff-Paket zu schnü-

ren, was aus einem vollständigen Deponierungsverbot für Siedlungsabfälle und dem gestuf-

ten Einführen einer verbindlichen Defossilisierungsquote für die chemische Industrie be-

steht. Im Gegenzug sollten unwichtige und irrelevante Regelungen wie beispielsweise 
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diverse Zuführungsquoten ins Recycling – insbesondere zusätzliche nationale Quoten, die 

von EU-Quoten abweichen – auslaufen können. Dies kann von Deutschland mit Beginn der 

neuen Legislatur befördert werden. 

 

Ferner fordert die DGAW von der neuen Bundesregierung gezielte Finanzhilfen für die Trans-

formation der Rohstoffbasis aus eingesparten Subventionen für fossile Rohstoffe im Umfang 

der Defossilisierung der Rohstoffbasis und auf EU-Ebene eine Befreiung vom Emissionshan-

del oder zukünftig Scope 4-Gutschriften (avoided emissions [28]).Durch Recycling vermie-

dene THG-Emissionen könnten so einen Beitrag zur Standortsicherung der europäischen In-

dustrie leisten. Hierzu bedarf es allerdings der Schaffung eines zielorientierten, auf Entbüro-

kratisierung angelegten regulatorischen Rahmens. 

 
Abbildung 1: Das 'Kunststoff-Paket' 

 

Hinweis: 

Für ein Quellenstudium und eine vertiefte Beschäftigung mit den hier vorgestellten zehn 

Prioritäten des Kunststoff-Sektors sei auf ein umfassendes Hintergrundpapier verwiesen 

werden. Dieses kann auf der WEB Seite der DGAW heruntergeladen werden. 
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